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und der Opfer wert ist, die hierfiir gebracht werden
miissen.

Auf alle Fille sind natiirlich aus verschiedenen
Griinden die Fehler der amerikanischen Gewerkschaf-
ten zu vermeiden, die in dieser Frage driiben gemacht
wurden und die zur Exklusivitdt und engen Absperrung
hinzielen wund letzten Endes die Gesamtstellung der
amerikanischen Trade-Unions schwichten. Wird so-
mit das eine getan und das andere unterlassen, dann
diirften unsere Gewerkschaften in der kapitalistischen
Epoche gute Arbeit im Interesse ihrer Mitglieder leisten
und den Weg bahnen helfen zu einer hohern Form der
Oekonomie, und zwar zur sozialistischen Bedarfswirt-
schaft, die vielleicht der heute notwendigen gewerk-
schaftlichen Methode wird entraten konnen.

<z

Aus schweizerischen Verbidnden.

Bau= und Holzarbeiter. Ein Streik der Zimmerleute
in Herisau ist durch einen Vermittlungsvorschlag des
kantonalen Einigungsamtes beigelegt worden. Es ge-
langt mit. der Wiederaufnahme der Arbeit ein Lohn-
abbau von ‘10 Cts. pro Stunde zur Durchfiihrung; ein
weiterer Lohnabbau in derselben Hohe tritt am 15. Ja-
nuar 1923 in Kraft. Massregelungen diirfen keine statt-
finden, die gegenseitigen Sperren werden aufgehoben.
Die Arbeit ist am 10. Oktober wieder aufgenommen
worden.

Die Sitzung des Erweiterten Zentralvorstandes vom
7. und 8. Oktober 1922 hat die folgenden Beschliisse
gefasst:

In bezug auf die Lokalsekretariate: Die bisherigen
(Basel, Bern, Berner Oberland und Ziirich) bleiben be-
stehen. In der Regel soll nur dort ein Lokalsekretariat
errichtet werden, wo ihm wenigstens 800 Mitglieder
angehoren konnen, und zwar soll eine gemeinsame Ver-
sammlung aller Mitglieder des betreffenden Orts cinen
diesbeziiglichen Beschluss fassen. Nach Genehmigung
des Gesuches durch den Zentralvorstand kann die
Griindung vorgenommen werden.

Subventionen erhalten: Basel 2000 Fr. (bei Anstel-
lung eines zweiten Sekretdrs, 4000 Fr.), Bern 6000 Fr.,
Ziirich 4000 Fr., Berner Oberland 3500 Fr.

Das Sekretariat in Lausanne wird beibehalten und
durch die Zentrale finanziert. Ein eventuell in Genf zu
schaffendes Sekretariat wire mit einer Subvention von
2000 Fr. zu unterstiitzen. Fiir das Gebict des Kantons
Aargau, Oberaargau und die Nachbargeviete wird ein
Bezirkssekretariat mit W. Herzog als Sekretir ge-
schaffen.

In bezug auf Lohnbewegungen, Agitation und lo-
kale Fusionen wurden allgemeine Richtlinien aufgestellt
und beschlossen. :

Buchbinder. Dic dem Gesamtarbeitsvertrag im
Buchbindergewerbe unterstellten Unternehmerorganisa-
tionen, der Schweizerische Buchdruckerverein und das
Syndikat schweiz. Geschiftsbiicherfabriken, hatten be-
reits im April 1922 dem Schweizerischen Buchbinder-
verband die Forderung auf einen zehnprozentigen Lohn-
abbau gestellt. Der Buchbinderverband wies diese wie
auch spéter erfolgte #hnliche Forderungen ab. Beide
Unternehmerorganisationen griffen zum willkiirlichen

Lohnabbau; in den nichtorganisierten Betrieben wurde

der zehnprozentige Lohnabbau durchgefiihrt, wihrend
es dem Buchbinderverband gelang, jeglichen Abbau bis
zum Monat September zu verhindern. Mit diesem Mo-
nat wurden die Lohne teilweise und in verschiedener
Hohe reduziert, allerdings mit der offensichtlichen Ab-
sicht, diesem teilweisen Abbau den allgemeinen folgen

zu lassen. Der -Buchbinderverband klagte den Meister-
verband wegen Vertragshruchs ein. Underdessen wurde
in einem Betrieb, der Geschiaftshiicherfabrik A.-G. Biel,
dem ganzen Personal ultimativ schriftlich erkliart: Ent-
weder nehmt ihr den Lohnabau an, oder ihr seid ge-
kiindigt. Neher in Bern entliess 21 Arbeiter wegen
Weigerung des Personals, die Reduktionen anzuneh-
men, was dann zur Folge hatte, dass das dmtliche Per-

-sonal von drei Fabriken, zusammen 1756 Personen, in den

Ausstand trat. Schiedsgerichtliche Verhandlungen zei-
tigten ein negatives Resultat, indem die erste iiber-
haupt nicht zu einem Entscheid kam und eine zweite
unter dem Vorsitz eines vom eidg. Volkswirtschafts-
departement gestellten « neutralen» Obmannes wohl
einen Stichentscheid fillte, der von den Unternehmern
aber einseitig zu ihren Gunsten ausgelegt und ange-
wendet wurde, was dann die Arbeiterschaft veranlasste,
weiter im Awusstand zu verharren. Nach drei Wochen
Streik kam eine Einigung zustande. Der lLiohnabbau
betrigt bis 2. Marz 1932 Fr. 1.50 bis Fr. 83—, im Maxi-
mum Fr. 4—. Ab 4. Mirz soll der Abbau allgemein auf
Fr. 4— erhoht werden. Sollte aber die Indexziffer der
Teuerung im Januar 1923 hoher sein als die des Oktober
1922, wird am gegenwirtigen Lohnabau nichts geédn-
dert. Die erste Forderung der Unternehmer hitte der
Arbeiterschaft einen Verdienstausfall von durchschnitt-
lich 504 Fr. gebracht; der vereinbarte Abbau betrigt
im Maximum 106 Fr., im Minimum Fr. 72.76 bis zum
30. Juni 1923. Nach genauen Feststellungen hitte in
der gleichen Zeitdauer der erste Lohnabbau von 10 %
fiir den einzelnen Betrieb einen Gewinn von 31,200 Fr.
betragen, gegeniiber einem jetzigen von rund 6500 Fr.

Lederarbeiter. Die Arbeiterschaft der Schuhfabrik
Bratteler in Winterthur ist nach monatelangen Unter-
handlungen mit der Firma am 16. Oktober in Streik
getreten. Der Konflikt hatte Lohnabbau, Arbeitszeit-
verlingerung und Gewéhrung der bestehenden bezahl-
ten Ferien zum Gegenstand. Unter Berufung auf « Be-
triebsdefizite » wurden die Ferien verweigert. Vom Ei-
nigungsamt wurde ein Lohnabbau von 8 % und eine
Arbeitszeitverlingerung auf 50 Stunden vorgeschlagen;
der Vorschlag wurde von der Firma angenommen, von
der Arbeiterschaft als zu weitgehend abgelehnt. Die
Firma hat iibrigens den Spruch des Einigungsamtes so
« innegehalten », dass sie den Lohnabbau einmal an den
Akkordlohnen vorgenommen hat und dann erst noch
am Gesamtverdienst mit 8 %. Auf weitere Verhandlun-
gen trat die Firma nicht ein, und $0 wurde der Streik
unvermeidlich.

Metallarbeiter. Der Konflikt in der Rechenmaschi-
nenfabrilk H. W. Egli in Wollishofen ist auf folgender
Grundlage beigelegt worden: Die wochentliche Arbeits-
zeit betrdgt bis Ende Oktober 1922 52 Stunden, vom
1. November an 48 Stunden. Die vor dem 8. Mai 1922
bezahlten Akkord- und Stundenléhne werden um héch-
stens 14 % reduziert; die Teuerungszulagen kommen
génzlich in Wegfall. Von den vor Ausbruch des Kon-
flikts beschaftigten Arbeitern werden 30 ‘gemiss den
Bestimmungen der geltenden Fabrikordnung wieder
eingestellt; vor deren Wiedereinstellung diirfen keine
andern Arbeiter beschiftigt werden. Die Sperre gegen-
iber der Firma ist mit dem Abschluss dieser Verein-
barung wieder aufgehoben worden,

Postangestellte. Am 11. Oktober hatten dle Mit-
glieder des Verbandes eidg. Postangestellter zum zwei-
tenmal in einer Urabstimmung iiber den Eintritt in den
Schweizerischen Gewerkschaftsbund zu beschliessen.
Das Ergebnis ist folgendes: Ausgeteilte Stimmzettel
83h7, eingegangene Stimmzettel 6771, leer 99, ungiiltig
90; Stimmbeteiligung 81 %. Mit Ja, also fiir den Ein-
tritt, haben gestimmt 4808, mit Nein 1777; die anneh-
mende Mehrheit betrégt 3031. 41 Sektionen haben an-
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genommen, 7 Sektionen verworfen. Bemerkenswert sind
folgende Resultate: Basel 388 Ja, 120 Nein: Bern 350 Ja,
75 Nein; Luzern 292 Ja, 159 Nein; St. Gallen 156 Ja,
75 Nein; Thurgau 66 Ja, 65 Nein; Ziirich 317 Ja, 175
Nein; Freiburg 98 Ja, 11 Nein; Genf 352 Ja, 27 Nein:
Lausanne 603 Ja, 108 Nein: Lugano 100 Ja, 4 Nein/'
Verworfen haben die Sektionen Firstenland mit 7 Ja
gegen 29 Nein; Rorschach mit 17 Ja gegen 29 Nein;
Rheintal-Appenzell mit 31 Ja gegen 35 Nein; Solothurn
mit 41 Ja gegen 45 Nein; St. Fiden mit 22 Ja gegen 35
Nein; Wil-Toggenburg mit 31 Ja gegen 82 Nein, und
Val-de-Travers mit 5 Ja gegen 24 Nein.

Vor zwei Jahren ist der Beitritt mit 2357 gegen
4157 Stimmen abgelehnt worden. Das Resultat der Ur-
abstimmung ist ein Beweis dafiir, dass sich der gewerk-
schaftliche Gedanke immer weiter ausbreitet, Unsere
neuen Mitkdmpfer aber heissen wir im Gewerkschafts-
bund willkommen. Hand in Hand schreiten wir vor-
wirts im Kampf fiir die wirtschaftliche und kulturelle
Hebung der lohnarbeitenden Bevilkerung.

Typographen. Seit ciniger Zeit steht die Gehil
fenschaft der Schweiz im Kampf um die Berufsord-
nung im Buchdruckergewerbe. Inzwischen ist der Ent-
wurf des Schweizerischen Buchdruckervereins bekannt-
geworden und gewiihrt interessante Einblicke indie Ab-
sichten des Unternehmertums. Die Berufsordnung soil
fallen. Ferner wird eine erhéhte Arbeitsleistung gefor-
dert, cine Verlingerung der Arbeitszeit fiir die Maschi-
nensetzer verlangt und eine vollstdndig ungeniigende
Regelung der Ferien postuliert. Die Annahme der Vor-
schliige der Prinzipale in bezug auf die Lohnfrage hitte
cine Reduktion der Mindestlshne von 2 bis 13 Fr. zur
FFolge. Auch die Bestimmungen betr, gleitende Lohn-
skala, Lehrlingswesen usw. diirften boj der Gehilfen-
schaft keine Gegenliebe finden,

Der Typographenbund hat mit Entschiedenheit ge-
gen die Zumutungen des S.B.V. Stellung genommen und
ist entschlossen, den Kampf mit aller Energie durchzu-
fiihren. Bereits hat der Liigenfeldzug der Prinzipale in
der biirgerlichen Presse cingesetzt. Die organisierte Ar-
beiterschaft der Schweiz wird sich durch derartige Ma-
nover nicht verwirren lassen und steht geschlossen hin-
ter den kimpfenden Typographen.

Vg

Sozialpolitik.

Herbst- und Winterzulage an Arbeitslose. Unserce
Antrige auf Ausrichtung eciner Winterzulage von 20 %
zur Arheitslosenunterstiitzung fiir die Zeit vom 1. Ok-
tober 1922 his 31. Mirz 1923 und auf Ausrichtung von
Anschaffungszulagen an die langfristic Arbeitslosen
wurden, wie bei der Zusammensetzung der Rite nicht
anders zu erwarten war, abgelehnt. Immerhin hatten
die Antrége zur Folge, dass die Ausrichtung von Win-
terszulagen in folgender Form heschlossen wurde:

« Art. 1. Die Kantone werden erméchtigt, an ar-
beitslose Schweizerbiirger, die frithestens am 31. Oktober
1922 und spitestens Ende Februar 1923 wahrend- der
vorausgegangenen sechs Monate 90 Tage unverschuldet
ginzlich arbeitslos gewesen sind und sich in bedringter
Lage befinden, eine einmalige ausserordentliche Herbsi-
und Winterzulage auszurichten.

Die ausserordentliche Herbst- und Winterzulage
kann auch an teilweise Arbeitlose und an Notstands-
arbeiter ausgerichtet werden, sofern sie im gleichen
Zeitraum ineinander gerechnet 90 Tage arbeitslos waren
oder wenn ihr Einkommen, bestehend aus Lohn und
allfalliger Arbeitslosenunterstﬁtzung, 1an dieser Zeit die
Unterstiitzungssumme nicht iiberschritten hat, die sie
bei génzlicher Arbeitslosigkeit bezogen hitten.

Bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit finden die
Artikel 10 und 11 des Bundesratsbschlusses vom 29. Ok-
tober 1919 betreffend Arbeitslosenunterstiizung entspre-
chende Anwendung.

Art. 2. Die Kantone bestimmen Art und Hohe der
Zulage, diirfen aber, Artikel b vorbehalten, iiber fol-
gende Hochstansitze nicht hinausgehen:

1. Fir Arbeitslose ohne gesetzliche Unterstiitzungs-
pflicht 30 Fr.

2. Fiir Arbeitslose, welche eine gesetzliche Unter-
stiitzungspflicht erfiillen:

a) gegeniiber 1 Person Fr. 50.—
b) gegeniiber 2 Personen Fr. 60.—
¢) tir jede weitere Person je 10 Franken mehr,

Treffen die Voraussetzungen zum Bezug der Zu-
lage bei mehreren im gleichen Haushalt lebenden Per-
sonen zu, so sind die Zulagen angemessen herabzu-
setzen.

Art. 3. Die Zulagen konnen ganz oder teilweise in
Naturalleistungen bestehen.

Art. 4. Der Bund leistet an die Kosten dieser Zu-
lagen einen Beitrag von 50 %. Die hierfiir erforder-
lichen Summen gehen zu Lasten des durch Bundesbe-
schluss vom 13. Oktober 1922 bewilligten Kredites von
50 Millionen Franken fiir die Arbeitslosenfiirsorge.

Der Rest der Kosten entfillt auf den Wohnsitz-
kanton, der die Wohnsitzgemeinde bis zur Hilfte des
kantonalen Anteils belasten kann.

Art. 5. Ueber die in Artikel 1 und 2 festgesetzten
Grenzen darf nur ausnahmsweise und nur fiir Gemein
den in besonders ungiinstiger ortlicher Lage und mit
ungiinstigen Lebensbedingungen hinausgegangen wer-
den. Es bedarf hierzu der Genehmigung des Bundes-
rates.

Gegeniiber Kantonen oder Gemeinden, die sich
nicht an die festgesetzten Grenzen halten, ist Artikel
14, Absatz 5, des Bundesratsbeschlusses vom 29. Oktober
1919 betreffend Arbeitslosenunterstﬁzung zur Anwen-
dung zu bringen.

Art. 6. Dieser Beschluss wird als dringlich erklirt
und tritt sofort in Kraft. Der Bundesrat wird mit sei-
nem Vollzug beauftragt. »

Sache der zustindigen Organisationen ist es nun,
fir die richtige 'Durchfiihrung des Bundesbeschlusses
Sorge zu tragen. . : 5o

Die Unterstiitzung kann auch an Arbeitslose aus-
gerichtet werden, die kurz vor dem festgesetzten Ter-
min wieder in Arbeit getreten sind, wenn die iibrigen
Bedingungen zutreffen.

Arbeitslose, die von der Unterstiitzung ausgeschlos-
sen sind, koénnen durch Beschlugs der Regierung dic
Unterstiitzung ebenfalls erhalten, wenn die Bedingun-
gen im iibrigen zutreffen. Sie miissen ein beziigliches
Gesuch einreichen. '

Da der Beschluss fiir die Kantone nicht obligato-
risch ist, miissen die Vertreter der Arbeiter in den Be-
horden ihr besonderes Augenmerk dahin richten, dass
die Zuschiisse in den Kantonen wirklich zur Auszahlung
gelangen.

Wenn nicht besondere Umstinde vorliegen, soll
darauf gedrungen werden, dass die Zuschiisse in bar
und nicht in Naturalien ausgerichtet werden,

Ebenso ist ganz besonders darauf hinzuwirken,
dass vom Artikel 5, Alinea 1, des Bundesbeschlusses Ge-
brauch gemacht wird.

s>

Volkswirtschaft.

Stickereiindustrie. Die Stickereiindustrie zihlt zu
denen, die mit am stirksten unter der Krise leiden.
Infolge der riesigen Arbeitslosigkeit sind die Lohne be-




	Aus schweizerischen Verbänden

